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Themen

1. Die neuen Regeln für die Führung der

chronologischen Ein- und Ausgangsregister
2. Die Hilfsdienste für das Ein- und Ausgangsregister

Eröffnung des digitalen chronologischen Ein- und 

Ausgangsregisters

Ausfüllen des digitalen chronologischen Ein- und 

Ausgangsregisters 

Übermittlung an RENTRI der im digitalen Register 

registrierten Daten
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RENTRI- Begriffe

Betreiber: im RENTRI eingetragenes Subjekt mit dem Profil Unternehmen (d.h. im Handelsregister 

eingetragen), dem Profil Körperschaft (gelistet im IndicePA) oder dem Profil andere Organisation, die 

nicht als Körperschaft oder Unternehmen1 anzusehen ist.

Vertreter: natürliche Person die auf RENTRI zugreift und den Titel für die Vertretung des Betreibers im 
RENTRI innehat.

Beauftragter: natürliche Person, die im Namen des Vertreters des Betreibers auf RENTRI zugreift; es 
handelt sich nicht notwendigerweise um eine Person, die den Titel für die Vertretung des Betreibers 
innehat. Der Beauftragte kann auch eine externe Person sein.

Bevollmächtigte: repräsentative Wirtschaftsverbände auf nationaler Ebene oder deren
Dienstleistungsunternehmen oder Betreiber des Sammeldienstes oder des organisierten
Sammelsystems laut Art. 183, Abs. 1, Buchstabe pp) des G.v.D. Nr. 152 vom 3. April 2006, die in
einem eigenen Bereich bei RENTRI eingetragen sind und die im Direktorialdekret Nr. 143/2023
vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen.

1) Das Gesetz Nr. 199 vom 30.12.2025, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 301 vom 30.12.2025, hat den Absatz 3-bis des Artikels 188-bis des GvD Nr. 152 vom 3. April 2006, in dem die zur Eintragung ins
RENTRI verpflichteten Betreiber angeführt sind, ersetzt.
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RENTRI-Begriffe

Von RENTRI zur Verfügung gestellte Hilfsdienste: Dienste mit dem Ziel

a) die einzelnen Betreiber, die nicht über eine eigene Verwaltungssoftware verfügen, zu 

unterstützen, um ihnen die Erfüllung der vom M.D. Nr. 59 vom 4. April 2023 vorgesehenen 

Verpflichtungen zu erleichtern. Im Besonderen:

• Übermittlung der Daten des chronologischen Ein- und Ausgangsregisters;

• Verwendung des Abfallbegleitscheins (FIR) in digitaler Form und unter Verwendung mobiler 

Geräte;

• Ausstellung und Verwaltung des Abfallbegleitscheins (FIR) in digitaler Form.

b) Instrumente zur Authentifizierung und digitalen Signatur im Rahmen der Interoperabilität zur Verfügung 

zu stellen, die dem Kodex der digitalen Verwaltung und den von AgID definierten technischen Regeln 

entsprechen.
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DIE NEUEN REGELN ZUR FÜHRUNG 

DER EIN- UND AUSGANGSREGISTER
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Wer muss das Ein- und Ausgangsregister führen

Die Subjekte, die das Ein- und Ausgangsregister führen 
müssen sind jene gemäß Artikel 190 der 
gesetzesvertretenden Verordnung 152/2006.

Diese Subjekte* sind zur Eintragung in das RENTRI 

verpflichtet.

ACHTUNG:

Ab dem 1. Januar 2026, mit Inkrafttreten des Gesetzes 199 vom

30.12.2025, sind Abfallerzeuger, auf die die Bestimmungen gemäß

Art. 190, Abs. 5 und 6 Anwendung finden, von der Verpflichtung zur

Eintragung in das RENTRI ausgenommen.
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Was ändert sich

Das Dekret Nr. 59 vom 4. April 2023 legt Folgendes 

fest:

• das neue Modell (auszufüllen gemäß den
Anweisungen im Direktorialdekret Nr. 251/2023),
das am 13. Februar 2025 in Kraft tritt;

• die Pflicht zur digitalen Vidimation und Führung

der chronologischen Ein- und Ausgangsregister ab

dem Zeitpunkt der Eintragung;

• die Pflicht zur Übermittlung der im digitalen
chronologischen Ein- und Ausgangsregister
registrierten Daten an das RENTRI.
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Was sich nicht ändert

Die Bestimmungen gemäß Art. 190 des GvD 152/2006 bleiben 

unverändert in Bezug auf:

• die verpflichteten und die nicht verpflichteten Subjekte;

• die Möglichkeit für bestimmte Betreiber, das Ein- und

Ausgangsregister auf alternative Weise zu führen,

beispielsweise durch Aufbewahrung der

Abfallerkennungsscheine;
• der Ort am dem das Register geführt wird und die

Aufbewahrungsfrist;

• die Fristen für die Eintragung der Bewegungen in das
chronologische Ein- und Ausgangsregister;

• die Möglichkeit für Berufsverbände, das Register im Namen ihrer

Mitglieder zu führen.
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Pflicht zum digitalen Register

Das Register der Betriebsstätte muss ab den folgenden

Terminen in digitaler Form vidimiert und geführt werden:

• ab 13. Februar 2025 von Subjekten, die verpflichtet
sind, sich ab 15. Dezember 2024 und innerhalb 13.
Februar 2025 ins RENTRI einzutragen;

• ab dem Datum der Eintragung von Subjekten, die sich
ab 15. Juni 2025 und innerhalb 14. August 2025 beim
RENTRI eintragen müssen;

• ab dem Datum der Eintragung von Subjekten, die sich 
ab 15. Dezember 2025 und innerhalb 13. Februar 2026
beim RENTRI eintragen müssen;

9

Die neuen Regeln für die Führung der chronologischen Ein- und Ausgangsregister



Register in Papierform: Übergangsbestimmung

Ab dem 13. Februar 2025 und bis zum Zeitpunkt 
der Eintragung ins RENTRI führen die Betreiber 
das Ein- und Ausgangsregister in Papierform, 
indem sie das neue Modell verwenden, das 
vom RENTRI-Portal heruntergeladen werden 
kann und bei den Handelskammern zu 
vidimieren ist. 

Dies betrifft Körperschaften und Unternehmen

mit bis zu 10 Mitarbeitern, die gefährliche

Abfälle erzeugen und für die die Pflicht zur

Eintragung in das RENTRI noch nicht

begonnen hat, was die Umstellung auf das

digitale Register zur Folge hat.
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Führung des digitalen Registers

Das digital geführte Register muss mit Hilfe des 
Dienstes der Handelskammern, der über RENTRI 
zugänglich ist, digital vidimiert werden.

Für die Führung des digitalen Registers können die 
Betreiber folgendes verwenden:

• die eigenen Verwaltungssysteme;

• die Hilfsdienste, die von RENTRI zur Verfügung 
gestellt werden, für jene die nicht über eine 
entsprechende Verwaltungssoftware verfügen.

Das Register muss in allen Betriebsstätten geführt oder
zugänglich gemacht werden, in denen Tätigkeiten
ausgeübt werden, die der Verpflichtung zur
Registerführung unterliegen.
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Übermittlung der Daten an RENTRI

Die Betreiber übermitteln die im digitalen chronologischen Ein-

und Ausgangsregister enthaltenen Daten an das RENTRI.

Die Übermittlung der Daten des Ein- und Ausgangsregisters muss 
monatlich, bis zum Ende des auf die Registrierung im lokalen 
Register folgenden Monats, durchgeführt werden.

Die Übermittlung kann erfolgen durch:

• Interoperabilität zwischen den Verwaltungssystemen der 
Nutzer und dem RENTRI

• Nutzung der Hilfsdienste, die vom RENTRI zur Verfügung 
gestellt werden.

Die Übermittlung der Daten an das RENTRI kann auch von jenen 
Subjekten vorgenommen werden, die der Erzeuger als 
Bevollmächtigte im Sinne des Art. 18 des M.D. 59/2023 ernannt hat: 
in diesem Fall erfolgt die Übermittlung bis zum Ende des zweiten 
Monats nach dem Monat, in dem die Registrierung erfolgt ist.
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HILFSDIENSTE FÜR DAS ERSTELLEN UND VIDIMIEREN
DES DIGITALEN CHRONOLOGISCHEN EIN- UND AUSGANGSREGISTERS

Webseite verwaltet von Mit Unterstützung von 



Erstellen und Vidimieren des digitalen Registers

In der Menüleiste auf Hilfsdienste (Servizi di 
supporto) und anschließend auf Lokales 
Register E/A (Registro locale C/S) klicken 
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Betriebstätte auswählen, die das Register erstellt

Nachdem der Betreiber ausgewählt wurde 
auf >Betriebsstätte auswählen= klicken um

die eingetragene Betriebsstätte 
auszuwählen.
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Auswahl Betriebsstätte

Betriebsstätte durch Klick auf das 

Häkchen auf der rechten Seite 

auswählen
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Erstellen und Vidimieren des digitalen Registers

Auf Register auswählen (Seleziona 
registro) klicken, um ein neues Register 

zu erstellen
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Erstellen eines neuen Registers

Auf Neues Register (Nuovo registro) 
klicken, um ein neues Register zu 

erstellen
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Angabe der im Register ausgeübten Tätigkeit 

1
Eine oder mehrere Tätigkeiten auswählen, 

die mit dem Profil übereinstimmen müssen, 
das bei Eintragung der Betriebsstätte 

angegeben wurde

1

2

3

4

Die Nummerierung angeben, die die erste 
Registrierung haben muss

Falls nützlich, die Beschreibung des 
Registers anführen2

3

Auf Bestätigen (Conferma) klicken, um 
das Register zu erstellen

4
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Erstellen des Registers für eine Abfallbehandlungsanlage

1 2

1 2
Eine oder mehrere Verwertungs- oder 

Entsorgungstätigkeiten auswählen. Die Tätigkeiten 

entsprechen jenen der Genehmigungen, die bei der 

Eintragung angegeben wurden 

Die Verwertungs- oder 

Entsorgungstätigkeit angeben
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HILFSDIENSTE FÜR DIE FÜHRUNG DES DIGITALEN CHRONOLOGISCHEN 

EIN- UND AUSGANGSREGISTERS
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Auswahl des aktiven Registers über die Hilfsdienste

Auf Hilfsdienste und dann auf lokales 
Register E/A klicken
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Erzeuger/Registrierung Eingang 

Auswahl des Registers nach Produktionstätigkeit

1 2

1 2
in der Liste das aktive Register 

nach Produktionstätigkeit 
ermitteln

Auf das Häkchen klicken um 
das Register auszuwählen
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Erzeuger/Registrierung Eingang 

Eingabe der ersten Registrierung im digitalen Register

Auf Neue Registrierung klicken um die 
erste Registrierung im digitalen 

Register vorzunehmen
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Erzeuger/Registrierung Eingang 

Schritt-für-Schritt Eingabe einer Registrierung

1

2

1 2 Die Eingabe ist geführt und besteht aus 
mehreren Schritten. Die Schritte und die 

auszufüllenden Daten sind  von der Art der 
Registrierung (Ein- oder Ausgang) vom Profil 

des Betreibers und vom Grund abhängig

Im oberen Abschnitt scheinen der 
Betreiber, die Betriebsstätte und das 

Register auf
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Erzeuger/Registrierung Eingang

Ausfüllen

1

3

42

1 2 3 4
Eingabe des Datums der Registrierung, 

das mit dem Datum der letzten 
vermerkten Registrierung  überein-
stimmen oder danach liegen muss

Die Art der Registrierung auswählen. Für 
den Erzeuger verfügbare Optionen: 

Eingang oder Ausgang

Den Grund auswählen. Mögliche 

Optionen für Registrierungen im 

Eingang des Erzeugers: RE oder DT

Auf Weiter klicken um 
fortzufahren
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Erzeuger/Registrierung Eingang

Identifizierung des Abfalls im Eingang

21

3

1 2 3
Die Beschreibung des Abfalls 

nur für Kodexe die auf 99 enden 
angeben

Den EAK Kodex aus der 
Liste auswählen

Die Herkunft aus der Liste 
auswählen
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Erzeuger/Registrierung Eingang

Identifizierung des Abfalls im Eingang

1

2

1 2
Für gefährliche EAK-Kodexe eine oder 
mehrere Gefahreneigenschaften aus 

der Liste auswählen

Den physikalischen Zustand aus 
der Liste auswählen
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Erzeuger/Registrierung Eingang

Menge des Abfalls im Eingang

1

2 3

1 2 3

Die Maßeinheit aus der 
Liste auswählen

Auf Weiter klicken 
um fortzufahren 

Die Menge angeben
29



Erzeuger/Registrierung Eingang 

Anmerkungen

1

2

1 2
Auf Speichern klicken um die 

Registrierung im Register zu 

vermerken

Eventuelle 
Anmerkungen eingeben
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Erzeuger/Registrierung Eingang 

Kontrolle

2

Beim Speichern erfolgt eine automatische 
Überprüfung der eingegebenen Daten. Bei 

Fehlermeldungen muss der Benutzer die Daten vor 
dem Speichern korrigieren oder ergänzen.
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Erzeuger/Registrierung Eingang 

Bestätigung der Registrierung im Eingang

Nach Korrektur der Validierungsfehler muss der 
Benutzer bestätigen, dass er die Eingabe 

speichern möchte. Nach Bestätigung wird der 
Eingang im digitalen Register vermerkt und mit 

einer fortlaufenden Nummer versehen
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Erzeuger/Registrierung Eingang 

Abfrage des registrierten Eingangs

1 2

1 2
Nachdem der Eingang gespeichert 

wurde kann die zugewiesene 
fortlaufende Nummer eingesehen 

werden

Um die Details der Registrierung 
anzuzeigen rechts auf die Schaltfläche 

klicken
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Erzeuger/Registrierung Ausgang 

Schritt-für-Schritt Eingabe der Registrierung im Ausgang

Die Datenblätter und die 
anzugebenden Daten unterscheiden 

sich von denen des Eingangs
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Erzeuger/Registrierung Ausgang 

Art der Registrierung

1

2

3

1 2 3

Die Registrierungsart 
auswählen: Ausgang

Der Grund wird automatisch 
angegeben: aT–Ausgang an Dritte

Das Datum der Registrierung 
angeben
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Erzeuger/Registrierung Ausgang 

Bezug auf einen im Register in Papierform vermerkten Eingang

1

2

1 2
Auf manuelle Eingabe klicken um 

einen im Register in Papierform 
vermerkten Eingang einzutragen

Auf Bezug Registrierung klicken
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Erzeuger/Registrierung Ausgang 

Eingabe des im Register in Papierform vermerkten Eingangs

1

2

1 2Das Jahr und die fortlaufende 
Nummer des Eingangs angeben, der 

im alten Register in Papierformat 
vermerkt wurde

Auf Bestätigen klicken um das 
angegebene Jahr und die fortlaufende 

Nummer zu bestätigen
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Erzeuger/Registrierung Ausgang 

Bezug auf einen im digitalen Register vermerkten Eingang

1

2

1 2
Vom Register auswählen anklicken, um 
den zuvor im selben digitalen Register 

registrierten Eingang aufzurufen
Auf Bezug Registrierung klicken 
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Erzeuger/Registrierung Ausgang 

Eingang suchen dem der Ausgang zuzuweisen ist

1

2 3

1 2 3

Die Eingänge mit Grund DT 
oder RE sind einsehbar

Die Suchparameter für die 
etnsprechenden Eingänge 

festlegen

Auf Suchen klicken um die 
Eingänge zu suchen
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Erzeuger/Registrierung Ausgang 

Auswahl des Eingangs dem der Ausgang zuzuordnen ist

1

2

1 2
Auf Bestätigen klicken um 

die ausgewählten Eingänge 
zu bestätigen

Einen oder mehrer Eingänge 
auswählen
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Erzeuger/Registrierung Ausgang 

Identifizierung des Abfalls

1

2

1 2Wenn der Eingang, auf den sich der Ausgang 
bezieht, im Register vorhanden ist, wird dieses 

Formblatt automatisch ausgefüllt und der 
Benutzer gibt nur die Bestimmung ein

Auf Weiter klicken um zum nächsten 

Datenblatt zu gelangen
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Erzeuger/Registrierung Ausgang 

Lagerbestände

Der Hilfsdienst ruft die Mengen der 
ausgewählten Eingänge ab, 

aktualisiert aber nicht die Bestände.
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Erzeuger/Registrierung Ausgang 

Vom Abfallbegleitschein (FIR) begleiteter Transport

2 31

4

1 2 3 4
Angeben ob es sich um einen 

grenzüberschreitenden 
Transport handelt

Das Datum des 
Transportbeginns angeben

Auf Weiter klicken 
um fortzufahren

Die Nummer des 
Abfallbegleitscheins (FIR) 

angeben 43



Erzeuger/Registrierung Ausgang 

NICHT vom Abfallbegleitschein (FIR) begleiteter Transport

1

2

1 2
Wenn der Transport NICHT vom FIR begleitet 

wird, wählt der Benutzer Ergänzung FIR / 
Register E/A entfernen aus und die Daten 

des FIR müssen nicht angeben werden

Auf Weiter klicken um 

fortzufahren
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Erzeuger/Registrierung Ausgang 

Ergebnis der Übergabe zum Zeitpunkt der Entladung

Auf Ergebnis Übergabe hinzufügen klicken 
wenn der Erzeuger die vollständige Kopie 

des Abfallbegleitscheins (FIR) mit dem 
Ergebnis der Übergabe erhalten hat
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Erzeuger/Registrierung Ausgang 

Ergebnis der Übergabe: Eingabe Gewicht

1

3

2

1 2 3
Das am Bestimmungsort 

festgestellte Gewicht in kg 
angeben

Eine eventuelle 
Ablehnung angeben

Datum Transportende 
eingeben
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Erzeuger/Registrierung Ausgang 

Ergebnis Übergabe: Ablehnung

1

3

2

4

1 2 3 4
Die Art der Ablehnung aus 

der Liste auswählen

Die abgelehnte Menge und 
die entsprechende 

Maßeinheit angeben

Den Grund der Ablehnung 
aus der Liste auswählen

Auf Weiter klicken 
um fortzufahren
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Erzeuger/Registrierung Ausgang 

Anmerkungen

1

2

1 2
Auf Speichern klicken um die 
Registrierung im Register zu 

vermerken

Eventuelle 
Anmerkungen angeben
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Erzeuger/Registrierung Ausgang 

Conferma della registrazione di scarico

Nach Korrektur der Validierungsfehler muss der Benutzer 
bestätigen, dass er die Registrierung speichern möchte. Nach 

der Bestätigung wird der Ausgang im digitalen Register 
vermerkt und mit einer fortlaufenden Nummer versehen
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Beförderer/Registrierung Ein- und Ausgang 

Auswahl des Registers für die Transporttätigkeit

1 2

1 2
In der Liste das aktive Register 

für die Tansporttätigkeit
ermitteln

Auf das Häkchen klicken um 
das Register auszuwählen
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Beförderer/Registrierung Ein- und Ausgang 

Eingabe der ersten Registrierung im digitalen Register

Auf Neue Registrierung klicken um 
den ersten Eintrag im Register des 

Beförderers vorzunehmen
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Beförderer/Registrierung Ein- und Ausgang 

Schritt-für-Schritt Eingabe der Registrierung

1

2

1 2 Die Eingabe ist begleitet und besteht aus 
mehreren Schritten. Die Formblätter und 

Informationen sind spezifisch für den 
gleichzeitigen Ein- und Ausgang

schede e le informazioni daOben wird der Betreiber, die 
Betriebsstätte und das Register 

angezeigt
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Beförderer/Registrierung Ein- und Ausgang 

Gleichzeitige Ein- und Ausgangsregistrierung

1

2

3

1 2 3
Das Datum der Registrierung eingeben, das 

mit dem Datum der letzten vermerkten 
Registrierung  übereinstimmen oder 

danach liegen muss

Die Registrierungsart und der 
Grund werden automatisch 

vorgegeben

Auf Weiter klicken um 
fortzufahren
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Beförderer/Registrierung Ein- und Ausgang 

Identifizierung des transportierten Abfalls 

1

2

3

2 31
Ein oder mehrere Gefahren-

eigenschaften aus der Liste wählen, 
wenn der EAK-Kodex gefährlich ist 

Die Bschreibung des Abfalls 
anführen wenn er mit den Ziffern 

99 endet

EAK-Kodex aus der Liste wählen
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Beförderer/Registrierung Ein- und Ausgang 

Identifizierung des transportierten Abfalls 

1 2 3

4

1 2 3 4
Physikalischen Zustand 

aus der Liste wählen
Menge und Maßeinheit 

angeben 
Bestimmung des 
Abfalls anführen

Auf Weiter klicken 
um fortzufahren
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Beförderer/Registrierung Ein- und Ausgang 

Transport, der vom Abfallbegleitschein (FIR) begleitet wird

31 2

4

41 2 3
Angeben, ob es sich um 
einen grenzüberschrei-

tenden Transport handelt

Datum des 
Transportbeginns 

anführen

Auf Weiter klicken 
um fortzufahren

FIR-Nummer anführen
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Beförderer/Registrierung Ein- und Ausgang 

Transport, der NICHT vom Abfallbegleitschein (FIR) begleitet wird

1

2

1 2
Wenn der Transport NICHT vom FIR 

begleitet wird klickt der Benutzer auf 
Ergänzung FIR / Register E/A entfernen und 

muss die Daten des FIR nicht eingeben

Auf Weiter klicken um 
fortzufahren
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Beförderer/Registrierung Ein- und Ausgang 

Ergebnis der Übergabe

Ergebnis Übergabe hinzufügen anklicken, wenn 
der Beförderer im Besitz der vollständigen 

Kopie des Abfallbegleitscheins (FIR) ist, auf der 
das Ergebnis der Übergabe aufscheint
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Beförderer/Registrierung Ein- und Ausgang 

Anmerkungen

1

2

1 2
Auf Speichern klicken um die 
Registrierung im Register zu 

vermerken

Eventuelle Anmerkungen 

anführen
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Beförderer/Registrierung Ein- und Ausgang 

Bestätigung der Registrierung im Ein- und Ausgang

Nach Korrektur der Validierungsfehler muss der Benutzer bestätigen, 
dass er die Registrierung speichern möchte. 

Nach der Bestätigung wird der Ein- und Ausgang im digitalen Register 
vermerkt und mit einer fortlaufenden Nummer versehen
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REGISTRIERUNG DER RICHTIGSTELLUNG UND ANNULLIERUNG
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Richtigstellung

Die Registrierung zur Richtigstellung ermöglicht:
• eine bereits im Register vermerkte und bereits an RENTRI übermittelte Ein- oder 

Ausgangsregistrierung zu korrigieren;
• dient auch dazu, das Ergebnis der Übergabe (und damit das am 

Bestimmungsort überprüfte Gewicht) zu vermerken, wenn die Kopie des FIR 
nicht innerhalb von 10 Tagen nach der Ausgangsregistrierung eintrifft.

Die Registrierung der Richtigstellung hat eine eigene fortlaufende Nummerierung 
und muss an das RENTRI übermittelt werden.
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Richtigstellung

Ausfüllen einer Richtigstellung um das Ergebnis der Übergabe zu registrieren

1

2

1 2
Klicken Sie auf Richtigstellung oder Annullierung, um 

eine bereits im Register eingetragene Registrierung 
abzuändern oder um das Ergebnis der Übergabe nach 

Erhalt der Kopie des FIR zu vermerken

Auf Richtigstellung Registrierung 
klicken um fortzufahren.
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Richtigstellung

Auswahl der richtigzustellenden Ausgangsregistrierung

1 2

3

2

1 2 3
Klicken Sie rechts auf das 

Häkchen der Registrierung die 
richtigzustellen ist

Die Parameter festlegen für die 
Suche der Registrierung die 

richtigzustellen ist
Auf Suchen 

klicken 64



Richtigstellung

Eingabe Richtigstellung

1

3

2

1 2 3
Geben Sie das Datum der Registrierung 

ein. Das Datum darf nicht vor der letzten 
Registrierung liegen

Die Registrierungsart kann NICHT 
abgeändert werden

Der Grund kann nur aT sein – 
Ausgang an Dritte
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Richtigstellung

Eingabe des Ergebnisses der Übergabe

1

2

1 2
Datum Transportende und das am 

Bestimmungsort festgestellte Gewicht 
eingeben

Auf Weiter klicken
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Richtigstellung

Abfrage der Richtigstellung einer Registrierung

Die richtiggestellte Registrierung ist 
mit dem Buchstaben M 

gekennzeichnet
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Richtigstellung

Richtigstellung einer an RENTRI übermittelten Registrierung

1

2

1 2
Die ursprüngliche Registrierung ist mit 

dem Buchstaben O gekennzeichnet 
und wurde an das RENTRI übermittelt

Die Registrierung der Richtigstellung R 
hingegen wurde noch nicht an das RENTRI 

übermittelt.
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Annullierung

Neue Registrierung einer Annullierung

1

2

1 2
Auf Richtigstellung oder Annullierung 
klicken um einen bereits im Register 

vermerkten Eintrag zu annullieren

Auf Registrierung annullieren klicken 

um fortzufahren
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Annullierung

Ausfüllen einer Annullierung

1

2
3

4

1 2 3 4
Die fortlaufende Nummer und das 

Datum der zu annullierenden 
Registrierung werden automatisch 

angegeben

Das Registrierungsdatum der 
Annullierung eingeben

Die Begründung der 
Annullierung angeben

Auf Speichern 
klicken 70



Annullierung

Abfrage der Annullierung einer Registrierung

2

Die annullierte Registrierung ist 
markiert und mit dem Buchstaben A 

gekennzeichnet
71



ABFRAGE DER IM DIGITALEN REGISTER 
VERMERKTEN REGISTRIERUNGEN

Webseite verwaltet von Mit Unterstützung von 



Abfrage der Registrierungen

Die Hilfsdienste ermöglichen: 

• die Erstellung einer Excel-Datei mit allen im digitalen Register vermerkten 
Einträgen;

• den Ausdruck einer Pdf-Datei mit allen im digitalen Register vermerkten 
Einträgen. ACHTUNG: es handelt sich um einen Ausdruck auf leeren, nicht 
vidimierten Blättern, da das Register DIGITAL ist.
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Export in PDF und XLS

1

3 4

2

41 2 3
Die Parameter«Datum 

Registrierung von» und «Datum 

Registrierung bis» eingeben

In XLS exportieren 
anklicken

Drucke/Export 
anklicken

In PDF exportieren 
anklicken
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Webseite verwaltet von Mit Unterstützung von

HILFSDIENST FÜR DIE ÜBERMITTLUNG DER DATEN AUS DEN 

CHRONOLOGISCHEN EIN- UND AUSGANGSREGISTERN



Übermittlung der Daten des Registers

Übermittlung

Auf >Übermittlung an RENTRI< klicken um
die im digitalen Ein- und Ausgangsregister 

enthaltenen Daten an RENTRI zu übertragen 
76



Übermittlung der Daten des Registers

Auswahl der zu übermittelnden Daten

1

2

3

1 2 3
Der letzte Tag des Vormonats wird 

automatisch vorgegeben,
der Benutzer kann das Datum ändern

Es werden ALLE
Registrierungen angezeigt mit Datum

innerhalb des Zeitraums

Auf Weiter klicken um ALLE 
Registrierungen zu übermitteln, ohne 

Möglichkeit einige auszuschließen
77



Übermittlung der Daten des Registers

Bestätigung der Übermittlung

1

2

1 2
Vor der Bestätigung werden die 

Bezugsdaten zu den Registrierungen die 

an RENTRI übermittelt werden angezeigt

Auf Bestätigen klicken um die 

Übermittlung durchzuführen
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Übermittlung der Daten des Registers

Einsicht in die übermittelten Registrierungen

Die übermittelten Registrierungen sind mit 

dem Status >Übermittelt< und dem Datum 
der Übermittlung gekennzeichnet
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DAS DIGITALE REGISTER UND DIE GESETZMÄSSIGE AUFBEWAHRUNG 

Webseite verwaltet von mit Unterstützung von 



Erstellen des digitalen Registers

Das chronologische Ein- und Ausgangsregister ist ein DIGITALES Dokument und nicht in
Papierform: ES DARF NICHT AUF VIDIMIERTE BLÄTTER AUSGEDRUCKT WERDEN.
Gemäß den Vorschriften zur digitalen Führung von Buchhaltungsregistern wird das
chronologische Register im RENTRI in der XML-Datei des chronologischen Registers, laut den
auf dem RENTRI-Portal veröffentlichten XSD-Modellen erstellt.
Diese Datei, die von den Hilfsdiensten oder Verwaltungssystemen erstellt wird, stellt das
Register dar, das vom Unternehmen vorgelegt werden muss.
Im Falle einer Kontrolle oder Inspektion muss jeder Betreiber:
1. Die XML-Datei erstellen, die das Ein- und Ausgangsregister enthält («Erstellung des digitalen 

Registers» ).
2. Eine Version des Registers in Papierform erstellen (Funktion «Als PDF exportieren»).

Mindestens einmal jährlich muss jeder Betreiber die XML-Datei erstellen, die gemäß den 
geltenden Rechtsvorschriften aufbewahrt werden muss.

Jeder Betreiber kann jedoch das Register mit der gewünschten Häufigkeit in digitaler Form 
erstellen.
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Export des digitalen Registers

Auf >Exportieren zur Datensicherung= klicken, 
um den Datenstrom zu generieren, der gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen aufbewahrt 

werden muss.
82



Das File für die Aufbewahrung generieren

auf >Neuer Export< klicken, um das
Register in digitaler Form zu erstellen.
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Download des Files für die Aufbewahrung

1
2

1 2
Download des generierten 

Files für die gesetzmäßige 

Aufbewahrung

Ansicht des 

generierten Files
84



Fragen

Webseite verwaltet von Mit Unterstützung von 



Das am Bestimmungsort festgesellte Gewicht stimmt NICHT mit dem 

geschätzten Gewicht überein

Der Erzeuger füllt den Abschnitt >Ergebnis der Übergabe= nach Erhalt der vollständigen Kopie des

FIR aus, auch wenn das Gewicht nicht geändert wurde.

Wenn der Erzeuger die vollständige Kopie des FIR nicht innerhalb der für die Registrierung im

Ausgang vorgesehenen Frist erhalten hat, müssen die im Abschnitt >ERGEBNIS DER ÜBERGABE=

geforderten Informationen mit einer Richtigstellung, die mit der Registrierung im Ausgang verknüpft

ist, eingegeben werden.

Der Eingang darf NICHT korrigiert werden, da gemäß den Anweisungen die Menge (Feld 13) ohne 

Messgerät geschätzt werden kann. Es obliegt dem Betreiber, die Lagerbestände zu aktualisieren,

gegebenenfalls unter Verwendung des Verwaltungssystems.
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Richtigstellung: Eingabefehler in den Anleitungen 

In den Anleitungen zum Ausfüllen des chronologischen Ein- und Ausgangsregisters für Abfälle, die in 

Anhang 1 zum Direktorialdekret Nr. 251 vom 19.12.2023 enthalten sind, wird auf einen Eingabefehler 

hingewiesen.

In den Punkten 1.5 und 2.3 der Anleitungen ist das in Feld 2 anzugebende Datum (Datum der

Registrierung) als das Datum zu verstehen, an dem die Richtigstellung vorgenommen wurde.
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Natürliche Veränderung des Gewichts

Es ist keine spezifische Angabe zur Kennzeichnung der natürlichen Gewichtsveränderung

vorgesehen:

der Betreiber gibt im Falle eines Ausgangs lediglich die tatsächlich entladene Menge an

(auch wenn diese geringer ist als die geladene Menge) und vermerkt in den Anmerkungen 

den Grund für die Differenz.

88



Lagerung zum gegebenen Zeitpunkt (Lagerbestand) 

Im Falle von Inspektionen oder Kontrollen muss die Abfallbehandlungsanlage, einschließlich der

Ansammlung und vorläufigen Lagerung, den Abschnitt >Lagerbestand= ausfüllen und den

Kontrollbehörden zur Einsichtnahme zur Verfügung stellen, wie in den Anleitungen zur Führung des

Registers im Anhang zum Direktorialdekret Nr. 251 vom 19.12.2023 vorgesehen.

Der Lagerbestand ist eine Registrierung, die der fortlaufenden Nummerierung auf Jahresbasis folgen

muss und wie jede andere Registrierung im Ein- und Ausgangsregister an das RENTRI übermittelt

werden muss.

Die Registrierung des Lagerbestands unterliegt keinen nachträglichen Richtigstellungen.
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Ausfüllen des Feldes <physikalischer Zustand=des Abfalls

Das Feld >physikalischer Zustand< des Abfalls ist unter Angabe der Kodierung aus Tabelle 31 im

Anhang der Anleitungen zum Ausfüllen des chronologischen Ein- und Ausgangsregisters der Abfälle

und des Abfallbegleitscheins (genehmigt mit Direktiorialdekret Nr. 251 vom 19. Dezember 2023)

auszufüllen.

Für Abfälle in gasförmigem Zustand, der nicht in der oben genannten Tabelle 3 angeführt ist, muss

die Kodierung >L-Flüssig= verwendet werden, wobei im Feld >Anmerkungen= >gasförmig= anzugeben

ist.

1) SP – In polvere o pulverulento, S – Solido, VS - Vischioso sciropposo, FP – Fangoso, L – Liquido
     SP – Pulver- oder staubförmig, S – Fest, VS - Zähflüssig, FP – Schlammig, L – Flüssig  

90



In der Kategorie 4bis des Verzeichnisses eingetragene Subjekte

Unternehmen, die gemäß Art. 1, Absatz 124 des Gesetzes Nr. 124 vom 4. August 2017 in der

Kategorie 4-bis des nationalen Verzeichnisses der Umweltfachbetriebe eingetragen sind und die

Sammlung und den Transport von nicht gefährlichen Abfällen aus Eisen- und Nichteisenmetallen

durchführen, sind verpflichtet das chronologische Ein- und Ausgangsregister in digitaler Form zu

führen und die entsprechenden Daten ab 13. Februar 2025 an das RENTRI zu übermitteln.

Subjekte, die gemäß den vereinfachten Modalitäten lt. Art. 4 des Dekrets vom 1. Februar 2018

tätig sind und das Ein- und Ausgangsregister durch die chronologische Aufbewahrung der

Abfallbegleitscheine führen, müssen KEINE Daten an das RENTRI übermitteln.
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Wann muss der Abschnitt «Herkunft des Abfalls» ausgefüllt werden

Der Abschnitt >Herkunft des Abfalls= (Felder 30 bis 41) muss ausschließlich ausgefüllt werden von

- vom Vermittler, der die Daten des Erzeugers, des Beförderers und des Empfängers eingibt.

92

- der Behandlungsanlage, die die Daten des Erzeugers und des Beförderers eingibt (außer 

im Falle eines Transports ohne FIR) 



Wartungsreinigungsarbeiten an Kanalisationsnetzen

Im Falle von Transporten, die zur Sammlung im Zwischenlager beim Sitz des Subjekts, das die

Wartungsreinigung durchführt bestimmt sind, nimmt dieses Subjekt nach Durchführung der

Wartungsreinigung eine Registrierung im Eingang mit dem Grund RE vor.

Wenn die Abfälle vom Zwischenlager (vorübergehende Sammlung) zur Behandlungsanlage

transportiert werden, nimmt das Subjekt eine Registrierung im Ausgang mit dem Grund aT (Ausgang

an Dritte) vor und gibt in Feld 22 (Formular-Nr.) die Nummer des Abfallbegleitscheins (FIR) und den

Bezug zur Registrierung in Feld 5 (Bezug Registrierung) an.

Bei einem direkten Transport an eine Behandlungsanlage muss das Subjekt, das die

Wartungsreinigung durchführt, nach der Wartungsreinigung eine gleichzeitige Registrierung im Ein-

und Ausgang vornehmen, indem die Gründe T* (von Dritten erhalten) und aT (Ausgang an Dritte)

gemäß den Anweisungen in Abschnitt 3.1.1 des Direktorialdekrets Nr. 251 vom 19.12.2023 anzugeben

sind.
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Wo werden die Register geführt

Gemäß Art. 190 Abs. 10 müssen die Register in jeder Betriebsstätte in der Abfälle erzeugt, gelagert,

verwertet oder entsorgt werden, oder bei Unternehmen, die Tätigkeiten im Bereich der Sammlung und

des Transports ausüben, sowie bei Händlern und Vermittlern am operativen Sitz geführt oder

zugänglich gemacht werden.

94



Führung des chronologischen Ein- und Ausgangsregisters durch 
alternative Modalitäten

Artikel 190 des GvD 152/2006 sieht die Möglichkeit vor, die Pflicht der Führung des chronologischen Ein- und 
Ausgangsregisters über alternative Modalitäten zu erfüllen.

Nach Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 199 vom 30.12.2025, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 301 vom
30.12.2025, sind Subjekte, die das Register gemäß den alternativen Modalitäten lt. den Absätzen 4 und 6
des Artikels 190 des GvD 152/2006 führen:

- nicht verpflichtet sich im RENTRI einzutragen;

- nicht verpflichtet das chronologische Ein- und Ausgangsregister in digitaler Form zu führen und auch        
nicht verpflichtet die entsprechenden Daten an RENTRI zu übermitteln. 

Die Subjekte gemäß Absatz 8 hingegen:

- sind verpflichtet, sich gemäß den im MD Nr. 59 vom 4. April 2023 festgelegten Fristen ins RENTRI
einzutragen;

- sind nicht verpflichtet das chronologische Ein- und Ausgangsregister in digitaler Form zu führen, wenn sie
eine der oben genannten alternativen Modalitäten nutzen, oder die entsprechenden Daten, die gemäß den
genannten Modalitäten erfasst wurden, an das RENTRI zu übermitteln.
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HILFSDIENST

Webseite verwaltet von Mit Unterstützung von



Zugang zum DEMO-Bereich des Portals www.rentri.gov.it 

97

Demo-Bereich

http://www.rentri.gov.it/


Zugang zum Bereich «Benötigen Sie Hilfe» auf dem Portal www.rentri.gov.it 
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Demo-Bereich

http://www.rentri.gov.it/


Virtueller Assistent

99

Demo-Bereich



Einsicht in die veröffentlichten Inhalte

Sie können die Suchfunktion oben 
verwenden oder die Kategorien auf der 

linken Seite durchsuchen
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Den Support für spezifische Fragen kontaktieren
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Handbücher und Unterrichtsmaterialien für die Nutzung
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Zugang zum DEMO-Bereich des Portals www.rentri.gov.it 
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http://www.rentri.gov.it/
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